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Wittstock getroffen: 

Beschluss: N 01/2022 (einstimmig) 

Es wird die Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h zwischen AS Kremmen und AD Wittstock 

. In Abhängigkeit von der Fertigstellung der Baumaßnahmen aufgehoben. Die verkehrsrechtliche 

Anordnung erfolgt auf der Grundlage von 8 45 Abs: 1 Nr, 6 StVO zur Erforschung des 

Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens und der Verkehrsabläufe für den Zeitraum von einem 

Jahr nach verkehrsrechtlicher Anordnung. 

Zwischen Verkehrsbehörde und PD Nord erfolgen dazu regelmäßige (vierteljährlich) Auswertungen 

des Unfallgeschehens, über die die jeweiligen Autobahnmeistereien informiert werden. 

Einsprüche oder Änderungswünsche zu diesem Protokoll teilen Sie bitte innerhalb von 14 Tagen 

nach Erhalt mit.    
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